
Ortsgemeinde Hirten  Vorlage Nr. 036/082/2023 

 
 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze der Grundsteuer A, 
Grundsteuer B sowie der 
Gewerbesteuer der Ortsgemeinde 
Hirten ab dem Jahr 2023 
(Hebesatzung) 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Markus Hermann 
Fachbereich 2 

  Datum:  
24.05.2023 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-54 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 05.06.2023 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat von Hirten beschließt die als Anlage beigefügte Hebesatzung 
für das Haushaltsjahr 2023. 
 
Die Hebesatzung ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Steuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 wurden durch den Ortsgemeinderat 
wie folgt neu festgesetzt: 
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- Grundsteuer A 345 v.H. 
- Grundsteuer B 465 v.H. 
- Gewerbesteuer 400 v.H. 
 
Die hierzu nötigen Festsetzungen erfolgten in der Haushaltssatzung, welche vom 
Ortsgemeinderat am 29.03.2023 beschlossen wurde. 
Die Kommunalaufsicht hat gegen die vorgelegte Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan Bedenken wegen Rechtsverletzungen (Haushaltsausgleich) erhoben. 
 
Änderungen der Realsteuerhebesätze müssen bis zum 30.06. eines Jahres öffentlich 
bekannt gemacht werden. 
 
Da die nunmehr geändert vorgelegte Haushaltssatzung immer noch nicht ausgegli-
chen ist, erfolgt die rechtssichere Festsetzung der Realsteuerhebesätze über die vor-
liegende Hebesatzung.  
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 

 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 

  2023 

Finanzhaushalt  
 2023 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
 
036-Hebesatzsatzung 2023 
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